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Stadtplanung Nord 
 
Stadtteil: Hainholz 
 
Geltungsbereich: 
Der räumliche Geltungsbereich wird nach 
Westen durch die Ostgrenze der Schulen-
burger Landstraße und nach Norden durch 
die nördliche Grenze der Straße „Hainhölzer 
Markt“ begrenzt. Nach Osten erstreckt sich 
der Geltungsbereich bis an den Fußweg der 
Voltmerstraße, verspringt dann zurück ent-
lang der nördlichen und westlichen Grenze 
der Hochhausgrundstücke Voltmerstraße 47 
und 45) sowie vom Wohnhaus Voltmer-
straße 43 / 43 A. Nach Süden ist der 
Geltungsbereich durch die Grenze zum 
Grundstück Schulenburger Landstraße 64 
definiert. 
Gemäß § 12 Abs. 4 BauGB sind eine 
Wegefläche zwischen und zwei künftige 
Stellplatzflächen an den beiden Hoch-
häusern sowie die geplante Straße „Hain-
hölzer Markt“ einbezogen. 
 


